
 Auch in diesem Schuljahr 
2010/2011 besuchte die 
»Oberstufenklasse« der Be-
rufsbildenden Schulen I 
Osterode a. H. im Ausbil-

dungsberuf Zahnmedizinische Fachan-
gestellte (Abk.: ZFA) die Verlässliche 
Grundschule Am Jakobitor in Osterode 
zwecks Durchführung eines Kariespro-
phylaxeprojektes.

Die Schülerinnen der Klasse ZM 08 
bereiteten im Unterricht in Teams für 
die Grundschulkinder ein kindgerech-
tes Stationenlernen mit folgenden In-
halten vor: Elementare Kenntnisse 
zum Zahnaufbau, zur zahngesunden 
Ernährung, Entstehung von Karies so-
wie KAI-Zahnputztechnik.

Neben der Fachkompetenz sollten 
berufsübergreifende Qualifikationen 
wie Selbstständigkeit, Verantwor-
tungsbewusstsein, Teamfähigkeit so-
wie Kreativität gefördert werden. Die 
Zielerreichung wurde von den Auszu-
bildenden ZFA in der Reflexion bestä-
tigt.

Die wissbegierigen Grundschulkin-
der würdigten die Arbeit der Auszubil-
denden ZFA durch besonders aktive 
Mitarbeit und bestaunten die mitge-
brachten Modelle. Dank des Sponso-
ring der Firma GABA konnte jedem 
Grundschulkind der Klassen 2a und 2b 
eine neue Zahnputzgarnitur über-
reicht werden.

Heiko Seemann-Weymar, Oberstudiendirektor

BBS I Osterode l

Die Schülerinnen der 
Klasse ZM 08

l	 Jacqueline Bick (Ausbildungspra-
xis Dr. Savic, Bad Lauterberg), 

l	 Sina Gebhardt (Ausbildungspraxis 
Dr. Räker, Badenhausen), 

l	 Britta Lepa (Ausbildungspraxis 
Klemme/Isenberg, Clausthal-Zel-
lerfeld), 

l	 Meike Heidelberg (Ausbildungs-
praxis Conrad, Osterode), 

l	 Jessica Beck (Ausbildungspraxis 
Dres. Krysewski/Kremer u. Metzel, 
Osterode), 

l	 Vanessa Hirsch (Ausbildungspra-
xis Breier und Partner, Bad Sach-
sa), 

l	 Kristin Bindemann (Ausbildungs-
praxis Dr. Engelke und Abel, 
Clausthal-Zellerfeld), 

l	 Mareike Hoffmann (Ausbildungs-
praxis Dr. Krantz-Schäfers, Hat-
torf,)

l	 Anna-Lena Hübscher (Ausbil-
dungspraxis Dres. Bosse, Herz-
berg),

l	 Maria Martschuk (Ausbildungspra-
xis Wedemeyer, Osterode),

l	 Melanie Musiol (Ausbildungspraxis 
Sievers, Förste),

l	 Monique Wenzel (Ausbildungspra-
xis Dr. Müllhofer und Kollegen, Os-
terode)

l	 Julia Sprung und Carolin Lauen-
stein (Ausbildungspraxis Alger-
missen, Herzberg)  l

Geiz ist geil – das hat uns 
die Werbung jahrelang 
suggeriert. Aber wie geil ist 
Geiz wirklich? Sind wir tat-
sächlich so weit, dass solide 
zahnärztliche Leistungen für 
einen Schleuderpreis »ver-
hökert« werden müssen?

 Die Frage stellt 
man sich zu Recht, 
wenn man beob-
achtet, wie z.B. 
auf Internetplatt-

formen eine Professionelle 
Zahnreinigung inklusive er-
forderlicher Voruntersu-
chung statt für 100,00 Euro 
für 30,00 Euro angeboten 
wird. Die Masse soll es dann 

wohl richten, denn dieser »Deal« 
kommt nur zustande, wenn genügend 
Personen diesen entsprechenden Gut-
schein kaufen. Aber was hat das noch 
mit einem ehrlichen und aufrichtigen 
Vertrauensverhältnis zwischen Patient 
und Zahnarzt zu tun?

Unzulässigkeit
Aber ganz abgesehen davon: Solche 
Werbemaßnahmen sind schlicht und 
einfach unzulässig!

Sie stellen Verstöße gegen berufs-, 
gebühren- und wettbewerbsrechtliche 
Normierungen dar!

Berufsrecht:
Nach § 15 Abs. 1 der Berufsordnung der 
Zahnärztekammer Niedersachsen (BO) 
muss die Honorarforderung des Zahn-
arztes angemessen sein. Angemessen 
ist sie hingegen nicht, wenn, wie im o.g. 
Beispiel, nur rund 30% der eigentlichen 
Gebühren, die nach der GOZ hätten in 

ZFA-Ausbildung ganz praktisch
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Prophylaxe-
projekt ZM08 
(ZM08 + Klasse 2b)

 Billig will ich!
Rabatte und Gutscheine 
in zahnärztlichen Praxen

Heike Nagel
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Berufsständisches

Ansatz gebracht werden müssen, ge-
fordert werden. Ein klarer Verstoß ge-
gen die Berufsordnung.

Gebührenrecht:
Die GOZ sieht in § 5 Abs. 2 S. 1 vor, dass 
anfallende Gebühren innerhalb des 
Gebührenrahmens unter Berücksichti-
gung der Schwierigkeit und des Zeit-
aufwandes der einzelnen Leistung so-
wie der Umstände bei der Ausführung 
nach billigem Ermessen zu bestimmen 
sind. Das bedeutet, dass die Gebühren 
individuell nach sachlich-medizini-
schen Kriterien berechnet werden 
müssen. Dass in Fällen wie oben be-
schrieben weder eine individuelle Ge-
bührenberechnung stattfindet noch 
dafür sachlich-medizinische Kriterien 
zugrunde gelegt werden, bedarf keiner 
besonderen Erwähnung. Das Einräu-
men von Rabatten ist hiernach eben-
falls unzulässig.

Wettbewerbsrecht:
Nach § 4 Nr. 11 des Gesetzes gegen den 
unlauteren Wettbewerb (UWG) han-
delt unlauter, wer einer gesetzlichen 
Vorschrift zuwiderhandelt, die auch 
dazu bestimmt ist, im Interesse der 
Marktteilnehmer das Marktverhalten 
zu regeln. Die Normierungen aus der 
Berufsordnung und aus der GOZ stel-
len sog. Marktverhaltensregeln dar. 
Marktverhaltensregeln dienen dazu, 
einen Preiswettbewerb um Patienten 
im Sinne eines funktionierenden Ge-

sundheitssystems zu verhindern und 
gleiche rechtliche Voraussetzungen für 
die auf diesem Gebiet tätigen Wettbe-
werber zu schaffen (LG Flensburg, 
04.03.2009, Az. 6 0 30/09).

Zweck der Regelungen:
Diese Regelungen sollen schlicht 

verhindern, dass ein Preiswettbewerb 
unter den Zahnärztinnen und Zahn-
ärzten ausgelöst wird, der sich letzten 
Endes negativ auf die Qualität der 
zahnärztlichen Leistung auswirkt, da-
mit eine Gefährdung für Patienten be-
deutet und das funktionierende Ge-
sundheitswesen erheblich beeinträch-
tigen würden.

Wir können Ihnen daher nur aus-
drücklich nahelegen, von solchen Wer-
bemaßnahmen Abstand zu nehmen. 
Im Falle der Zuwiderhandlung gegen 
die für den zahnärztlichen Beruf gel-
tenden Vorschriften, zu denen auch 
die Vorgenannten gehören, ist die 
Zahnärztekammer Niedersachsen ge-
zwungen, berufsrechtliche Maßnah-
men zu ergreifen. 

Aber auch der Kollege, der sich in 
seiner Berufsausübung aufgrund 
solch einer Maßnahme beeinträchtigt 
fühlt, hat die Möglichkeit, wettbe-
werbsrechtlich gegen den Zahnarzt, 
der sich in der vorbeschriebenen Form 
präsentiert, vorzugehen. Ein wettbe-
werbsrechtlicher Verstoß kann sehr 
schnell zu sehr hohen Strafen führen.

Übrigens:
Neben allen rechtlichen Fallstricken zu 
diesem Thema ist auch immer die Wir-
kung eines solchen »Deals« auf die Pa-
tienten nicht zu unterschätzen. Im Ge-
dächtnis geblieben ist mir die Reaktion 
einer jungen Patientin über einen 
Zahnarzt, als sie dessen Internetange-
bot kommentierte, nämlich mit den 
Worten: »Na, der muss es ja nötig ha-
ben.« Sie hat von einem Besuch bei ihm 
dann Abstand genommen. 

Haben Sie noch Fragen zu diesem The-
ma? Rufen Sie an, Tel.: 0511/83391-110, 
ich helfe Ihnen gern weiter.

Heike Nagel

Assistentin des Justitiars l

Die Desinfektion von denta-
len Abformmaterialien wird 
erst seit dem ausklingenden 
zwanzigsten Jahrhundert 
durchgeführt. In dieser Zeit 
trat zum ersten Mal das HI-
Virus in der breiten Öffent-
lichkeit auf. Daher wurde 
das Augenmerk auch auf 
die Infektionskontrolle in 
der zahnärztlichen Praxis 
gelenkt

 Es wurde von allen Beteiligten 
realisiert, dass die verwende-
ten zahnärztlichen Materiali-
en von pathogenen Erregern 
befreit werden müssen, um 

eine Infektionsgefahr für die Patien-
ten, das Praxisteam und für die Zahn-
techniker ausschließen zu können. Da-
her wird empfohlen, dass alle Abfor-
mungen als kontaminiert anzusehen 
sind. Sie dürfen aus dem zahnärztli-
chen Bereich erst nach einer Reinigung 
und anschließender Desinfektion ab-
gegeben werden.

An der Notwendigkeit zur Desinfek-
tion von dentalen Abformungen hat 
sich bis heute nichts geändert. Die An-
forderungen an die Desinfektion von 
Abformmaterialien beziehen sich auf 
eine ausreichend hohe Keimreduktion 
≥ 5 Zehnerpotenzen. Zudem dürfen 
bei den Abformungen keine Oberflä-
chen- und Dimensionsveränderungen 
außerhalb der materialtypischen Tole-
ranzgrenzen nach einer Desinfektion 
auftreten. Die verwendeten Desinfek-
tionsmittel sollten universell anwend-
bar sein, und die Durchführbarkeit der 

Die Reaktion einer jungen 
Patientin über einen 
Zahnarzt, als sie dessen 
Internetangebot kommen-
tierte: »Na, der muss es 
ja nötig haben.« Sie hat 
von einem Besuch bei ihm 
dann Abstand genommen

Desinfektion 
von dentalen 
Abform-
materialien
Wissenschaftliche 
Stellungnahme der 
DGZMK


